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1. Das Grundgesetz ermächtigt mit Art. 23 GG zur Beteiligung und Entwicklung 

einer als Staatenverbund konzipierten Europäischen Union. Der Begriff des 
Verbundes erfasst eine enge, auf Dauer angelegte Verbindung souverän blei-
bender Staaten, die auf vertraglicher Grundlage öffentliche Gewalt ausübt, de-
ren Grundordnung jedoch allein der Verfügung der Mitgliedstaaten unterliegt 
und in der die Völker - das heißt die staatsangehörigen Bürger - der Mitglied-
staaten die Subjekte demokratischer Legitimation bleiben. 

2. a) Sofern die Mitgliedstaaten das Vertragsrecht so ausgestalten, dass unter 
grundsätzlicher Fortgeltung des Prinzips der begrenzten Einzelermächti-
gung eine Veränderung des Vertragsrechts ohne Ratifikationsverfahren 
herbeigeführt werden kann, obliegt neben der Bundesregierung den ge-
setzgebenden Körperschaften eine besondere Verantwortung im Rahmen 
der Mitwirkung, die in Deutschland innerstaatlich den Anforderungen des 
Art. 23 Abs. 1 GG genügen muss (Integrationsverantwortung) und gege-
benenfalls in einem verfassungsgerichtlichen Verfahren eingefordert wer-
den kann. 

b) Ein Gesetz im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG ist nicht erforderlich, 
soweit spezielle Brückenklauseln sich auf Sachbereiche beschränken, die 
durch den Vertrag von Lissabon bereits hinreichend bestimmt sind. Auch 
in diesen Fällen obliegt es allerdings dem Bundestag und - soweit die Ge-
setzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind, dem Bundesrat - seine 
Integrationsverantwortung in anderer geeigneter Weise wahrzunehmen. 
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3. Die europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion sou-
veräner Staaten darf nicht so verwirklicht werden, dass in den Mitglied-
staaten kein ausreichender Raum zur politischen Gestaltung der wirt-
schaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse mehr bleibt. Dies 
gilt insbesondere für Sachbereiche, die die Lebensumstände der Bürger, 
vor allem ihren von den Grundrechten geschützten privaten Raum der Ei-
genverantwortung und der persönlichen und sozialen Sicherheit prägen, 
sowie für solche politischen Entscheidungen, die in besonderer Weise auf 
kulturelle, historische und sprachliche Vorverständnisse angewiesen sind, 
und die sich im parteipolitisch und parlamentarisch organisierten Raum ei-
ner politischen Öffentlichkeit diskursiv entfalten. 

4. Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob Rechtsakte der europäischen Or-
gane und Einrichtungen sich unter Wahrung des gemeinschafts- und uni-
onsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 Abs. 2 EGV; Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 3 des Vertrags über die Europäische Union in der Fas-
sung des Vertrags von Lissabon <EUV-Lissabon>) in den Grenzen der ih-
nen im Wege der begrenzten Einzelermächtigung eingeräumten Hoheits-
rechte halten (vgl. BVerfGE 58, 1 <30 f.>; 75, 223 <235, 242>; 89, 155 
<188>: dort zum ausbrechenden Rechtsakt). Darüber hinaus prüft das 
Bundesverfassungsgericht, ob der unantastbare Kerngehalt der Verfas-
sungsidentität des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbin-
dung mit Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt ist (vgl. BVerfGE 113, 273 <296>). Die 
Ausübung dieser verfassungsrechtlich radizierten Prüfungskompetenz folgt 
dem Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, und 
sie widerspricht deshalb auch nicht dem Grundsatz der loyalen Zusam-
menarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV-Lissabon); anders können die von Art. 4 
Abs. 2 Satz 1 EUV-Lissabon anerkannten grundlegenden politischen und 
verfassungsmäßigen Strukturen souveräner Mitgliedstaaten bei fortschrei-
tender Integration nicht gewahrt werden. Insoweit gehen die verfassungs- 
und die unionsrechtliche Gewährleistung der nationalen Verfassungsidenti-
tät im europäischen Rechtsraum Hand in Hand. 


